
 Nr. 9 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 30. März 2022     189

Thüringer Verordnung 
über die Verkürzung der Schonzeit für Rehböcke und Schmalrehe (ThürVSRVO) 

Vom 10. März 2022

Aufgrund des § 33 Abs. 1 Nr. 2 des Thüringer Jagdgeset-
zes in der Fassung vom 28. Juni 2006 (GVBl. S. 313), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Okto-
ber 2019 (GVBl. S. 435), in Verbindung mit § 22 Abs. 1 des 
Bundesjagdgesetzes in der Fassung vom 29. September 
1976 (BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert durch Artikel 291 
der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), ver-
ordnet das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 
im Einvernehmen mit dem Ausschuss für Infrastruktur, 
Landwirtschaft und Forsten des Landtags:

§ 1 
Änderung der Schonzeit

Das nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung über die Jagd-
zeiten vom 2. April 1977 (BGBl. I S. 531), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 7. März 2018 (BGBl. I 
S. 226), in Verbindung mit § 2 Nr. 1 Buchst. c der Thüringer 
Jagdzeitenverordnung vom 8. Juni 1999 (GVBl. S. 381), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Ok-
tober 2019 (GVBl. S. 435), bestimmte Ende der Schonzeit 
für Böcke und Schmalrehe wird zur Vermeidung von Wild-
schäden, insbesondere in geschädigten und waldumbau-
notwendigen Waldgebieten, auf den 31. März festgelegt.

§ 2 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft und mit Ablauf des 31. März 2027 außer Kraft.

Erfurt, den 10. März 2022

Die Ministerin für Infrastruktur 
und Landwirtschaft

S. Karawanskij

Vierzehnte Verordnung 
zur Änderung der Thüringer Finanzamts-Zuständigkeitsverordnung 

Vom 21. März 2022

Aufgrund des § 387 Abs. 2 Satz 1, 2 und 5 der Abgaben-
ordnung in der Fassung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 3866, 2003 I S. 61), zuletzt geändert durch Artikel 33 
des Gesetzes vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607), und 
des § 2 Abs. 2 sowie des § 17 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 und 2 
sowie Satz 4 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fas-
sung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 
(BGBl. I S. 2056), 
in Verbindung mit § 1 Nr. 1, 4 und 8 der Thüringer Ver-
ordnung zur Übertragung von Ermächtigungen zur Re-
gelung von Zuständigkeiten im Bereich der Finanzver-
waltung vom 7. Juni 1994 (GVBl. S. 641) verordnet das 
Finanzministerium:

Artikel 1

Die Thüringer Finanzamts-Zuständigkeitsverordnung vom 
2. Juli 1998 (GVBl. S. 255), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 20. Juli 2021 (GVBl. S. 389), wird wie folgt 
geändert:

1. § 10b Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1)	Die	 Zentralfinanzkassen	 führen	 die	Kassenge-
schäfte für die ihnen zugeordneten Finanzämter durch; 
insoweit ist zuständig:

das Finanzamt für die Finanzämter

Gera Altenburg
 Gera
 Jena
 Pößneck

Gotha Erfurt
 Gotha
 Ilmenau
 Sonneberg
 Suhl

Mühlhausen Eisenach
 Mühlhausen
 Sondershausen."

2. In § 11 Abs. 3 Satz 3 wird die Verweisung "Artikels 4 
Nr.	 8	 der	Verordnung	 (EU)	 2016/679	 des	Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und	 zur	Aufhebung	der	Richtlinie	 95/46/EG	 (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72; 2018 L 127 vom 
23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung" 
durch die Verweisung "Artikels 4 Nr. 8 der Verordnung 
(EU)	2016/679	des	Europäischen	Parlaments	und	des	
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie	95/46/EG	(Datenschutz-Grundverordnung) 

Sommer
Hervorheben

Sommer
Hervorheben

Sommer
Hervorheben

Sommer
Hervorheben


	Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer Spielbankgesetzes* Vom 18. März 2022
	Artikel 1
	1.	Die Überschrift erhält folgende Fassung:
	2.	§ 1 wird wie folgt geändert:
	3.	§ 2 erhält folgende Fassung:
	4.	§ 2 a erhält folgende Fassung:
	5.	§ 10 wird wie folgt geändert:
	6.	§ 11 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
	7.	§ 12 wird aufgehoben.
	8.	Der bisherige § 12 a wird § 12 und erhält folgende Fassung:
	9.	§ 13 wird wie folgt geändert:

	Artikel 2

	Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Fachschulen im Bereich der Agrarwirtschaft (ThürAPOFA) Vom 8. Februar 2022
	Inhaltsübersicht
	Erster Abschnitt Allgemeine Bestimmungen
	§ 1 Geltungsbereich, Gliederung
	§ 2 Ziel, Abschlüsse
	§ 3 Erwerb eines dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschlusses
	§ 4 Erwerb der Fachhochschulreife

	Zweiter Abschnitt Ausbildung
	§ 5 Dauer, Organisationsformen, Gliederung
	§ 6 Aufnahmevoraussetzungen
	§ 7 Aufnahme und Auswahlverfahren
	§ 8 Inhalt der Ausbildung
	§ 9 Organisation der Ausbildung
	§ 10 Noten
	§ 11 Abschnittszeugnis, Zulassung zum zweiten Ausbildungsabschnitt der Fachschule mit einjähriger Ausbildungsdauer
	§ 12 Abschnittszeugnis, Zulassung zum zweiten Ausbildungsabschnitt der Fachschule mit zweijähriger Ausbildungsdauer

	Dritter Abschnitt Abschlussprüfung
	§ 13 Zweck und Gliederung der Abschlussprüfung
	§ 14 Prüfungskommission
	§ 15 Zuhörer
	§ 16 Vorbereitung der Abschlussprüfung
	§ 17 Meldung zur Abschlussprüfung
	§ 18 Prüfungstermine
	§ 19 Schriftliche Abschlussprüfung
	§ 20 Bewertung der Prüfungsklausuren
	§ 21 Vornoten
	§ 22 Mündliche Abschlussprüfung
	§ 23 Bewertung der mündlichen Abschlussprüfung
	§ 24 Abschlussprüfung von Fachschülern mit Behinderungen
	§ 25 Prüfungsergebnis und Zeugnisse
	§ 26 Rücktritt, Verhinderung
	§ 27 Niederschriften
	§ 28 Wiederholung der Abschlussprüfung
	§ 29 Täuschung, Ordnungsverstöße
	§ 30 Einsichtnahme

	Vierter Abschnitt Abschlussprüfung als Externe
	§ 31 Allgemeines
	§ 32 Zulassungsvoraussetzungen
	§ 33 Zulassungsantrag
	§ 34 Zulassung zur Abschlussprüfung
	§ 35 Durchführung der Abschlussprüfung
	§ 36 Prüfungsergebnis, Wiederholungsprüfung, Abschlusszeugnis und Bescheinigung

	Fünfter Abschnitt Übergangs- und Schlussbestimmungen
	§ 37 Übergangsbestimmung
	§ 38 Gleichstellungsbestimmung
	§ 39 Inkrafttreten, Außerkrafttreten


	Thüringer Verordnung zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie im Schulbereich (ThürAbmildSchulVO) Vom 4. März 2022
	Erster Abschnitt Allgemeines
	§ 1 Geltungsbereich

	Zweiter Abschnitt Abweichende Regelungen zum Erwerb eines Qualifizierenden Hauptschulabschlusses
	§ 2 Qualifizierender Hauptschulabschluss
	§ 3 Nichterbringung von Prüfungsleistungen zum Erwerb des Qualifizierenden Hauptschulabschlusses

	Dritter Abschnitt Abweichende Regelungen zum Erwerb eines Realschulabschlusses und eines dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschlusses
	§ 4 Realschulabschluss
	§ 5 Nichterbringung von Prüfungsleistungen zum Erwerb des Realschulabschlusses
	§ 6 Projektarbeit
	§ 7 Bescheinigung eines dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschlusses am Gymnasium
	§ 8 Erwerb eines dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschlusses an der Berufsfachschule

	Vierter Abschnitt Abweichende Regelungen zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife
	§ 9 Durchführung der mündlichen Prüfung im Fach Darstellen und Gestalten
	§ 10 Zuhörerinnen und Zuhörer
	§ 11 Nichterbringung von Prüfungsleistungen zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife

	Fünfter Abschnitt Abweichende Regelungen zu Prüfungen an den berufsbildenden Schulen
	§ 12 Schulische Abschlussprüfung an der Berufsschule
	§ 13 Praktische Prüfungen
	§ 14 Zuhörerinnen und Zuhörer
	§ 15 Modulnoten in den Fachschulen im Fachbereich Sozialwesen
	§ 16 Nichterbringung von Prüfungsleistungen an der Berufsfachschule, der Höheren Berufsfachschule und der Fachoberschule
	§ 17 Nichterbringung von Prüfungsleistungen an den Fachschulen im Fachbereich Sozialwesen und an den Fachschulen in den Fachbereichen Technik, Wirtschaft, Gestaltung und Medizinpädagogik

	Sechster Abschnitt Abweichende Regelungen zur Aufnahme, Versetzung und Wiederholung
	§ 18 Aufnahmeprüfung
	§ 19 Versetzung in der Fachoberschule
	§ 20 Versetzung und Wiederholung in den allgemein bildenden Schulen
	§ 21 Versetzung und Wiederholung in den berufsbildenden Schulen

	Siebter Abschnitt Abweichende Regelungen zum Gespräch zur Lernentwicklung
	§ 22 Gespräch zur Lernentwicklung

	Achter Abschnitt Schlussbestimmungen
	§ 23 Gleichstellungsbestimmung
	§ 24 Inkrafttreten, Außerkrafttreten


	Thüringer Verordnung zur Neuregelung der Vergütung und Entschädigung der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher Vom 9. März 2022
	Artikel 1 Thüringer Verordnung über die Vergütung der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher (Thüringer Gerichtsvollziehervergütungsverordnung -ThürGVVergVO-)
	§ 1 Vergütung der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher
	§ 2 Vergütung bei Versetzung, Erteilung mehrerer Beschäftigungsaufträge, Teilzeitbeschäftigung oder ermäßigter Arbeitszeit
	§ 3 Vorläufige Errechnung, Einbehaltung und Festsetzung der Vergütung
	§ 4 Vergütung bei Verhinderung oder Erkrankung
	§ 5 Besondere Vergütung
	§ 6 Zuständigkeit
	§ 7 Evaluierung
	§ 8 Übergangsbestimmungen
	§ 9 Gleichstellungsbestimmung

	Artikel 2 Änderung der Thüringer Vollstreckungsvergütungsverordnung
	Artikel 3 Änderung der Thüringer Mutterschutzverordnung
	1. 	Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 
	2. 	In Absatz 3 Satz 1 wird die Verweisung "Absatz 2" durch die Verweisung "Absatz 2 Satz 1" ersetzt.

	Artikel 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

	Thüringer Verordnung über die Verkürzung der Schonzeit für Rehböcke und Schmalrehe (ThürVSRVO) Vom 10. März 2022
	§ 1 Änderung der Schonzeit
	§ 2 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

	Vierzehnte Verordnung zur Änderung der Thüringer Finanzamts-Zuständigkeitsverordnung Vom 21. März 2022
	Artikel 1
	1.	§ 10b Abs. 1 erhält folgende Fassung:
	2.	In § 11 Abs. 3 Satz 3 wird die Verweisung "Artikels 4 Nr. 8 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72; 2018 L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung" durch die Verweisung "Artikels 4 Nr. 8 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, S. 35) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt. 

	Artikel 2


